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Sitzung des Gemeinderatesder StadtWien.
DerGemeinderatder Stadt Wientritt in der nächstenWoche

amFreitag um17 Uhrzu einer Sitzungzusammen.

EinschätzungdesBodenwertesfürLiegenschaften.
Erkenntnis desVerwaltungsgerichtshofes .

Die allgemeine Baugesellschaft A .Porr besitzt in derHimmel¬
pfortgasse eine Liegenschaft ,für die der Magistrat derGrundbesitzerin
einen Bodenwertvon 640 Kronen für den Geviertmeter bekanntgegebenhatte .
Dagegenhat die Partei Einwendungenerhoben und beantragt ,denBodenwert
mit 500 Kronen für den Geviertmeter festzusetzen .Der Magistrat hat je¬
doch die Einwendungen der Allgemeinen Baugesellschaft A .Porr nicht für
gerechtfertigt angesehen und daher die Partei aufgefordert ,einen Sach¬
verständigen namhaft zu machen .Daraufhin hat die Grundeigentümerindie
Bodenwertannahmeauf 550 Kronenfür den Geviertmeter erhöht .DerMagistrat
konnte auch diesen Boderwert nicht annehmen .Das daraufhin durchgeführte
Schlichtungsverfahren hat einen Bodenwert von 600 Kronen für denGeviert - ¬
meter ergeben .Nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens hat derMagistrat
der Partei die Kosten des Schlichtungsverfahrens vorgeschrieben ,weilder
Bodenwertnach demSchätzungsergebnis ummehrals 12 ' 5Prozenthöher
ist ,als ihn die Allgemeine Baugesellschaft A .Porr ursprünglich in den

Einwendungenangegebenhatte .Gegendiese Entscheidunghat die Partei bei
der Abgabenberufungskommission die Berufung eingelegt und die Ansicht ver¬
treten ,dass das Schlichtungsverfahrenerst mit der Namhaftmachungder
Sachverständigen und nicht schon mit der Aufforderung der Bemessungsbe¬

hörde ,einen Sachverständigen namhaft zu machen ,als eingeleitet gelte ;
bis zu diesem Zeitpunkte aber stehe es der Partei frei ,ihre Wertangabe .
zu erhöhen ,weshalb der Frage der Kostenzahlung das letzte Wertangebotzu¬
grunde gelegt werden müsse .Die Abgabenberufungskommission hat die Beru¬
fung abgewiesen ,worauf die Allgemeine Baugesellschaft A .Porr die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben hat .DerVerwaltungsgerichts¬
hofhatnunkürzlichüberdieBeschwerdeverhandeltundsie alsunbegründet
abgewiesen .In der Begründungdes Erkenntnissesführt derGerichtshof
aus ,dass das Schlichtungsverfahrenbereits mit der AufforderungdesMa¬
gistrates an die Partei ,einen Sachverständigen namhaft zu machen ,begonnen
habeunddie weiteren Wertangabennur für ein WertübereinkommenBedeutung
haben .Eine andere Auslegungdes Gesetzes würdedemAbgabepflichtigendie
Möglichkeit bieten ,sich der Zahlungder Kosten ausnahmslosund injedem
Fall zuentziehen .

Saisonschluss in den städtischen Sommerbädern .
Die städtischen Sommerbädersind mit AusnahmedesStrom¬

bades Aspernbrückenur mehrmorgen .Sonntag ,offen .ImStrombadAspern¬
brückebeginntmitübermorgen ,Montag ,die sogenannteNachaauson.
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